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Der Versicherungsvertrag 
 
Gegen Zahlung der im Police ausgewiesenen Prämie vereinbaren wir, Sie vorbehaltlich der in diesem 
Versicherungsvertrag enthaltenen Bedingungen und Konditionen gegen den Tod eines versicherten 
Pferdes, der durch Unfall, Verletzung, Krankheit oder Erkrankung verursacht wurde und während der 
Versicherungsperiode auftritt, zu versichern.  
  
Ihnen und uns steht es frei, das für diesen Versicherungsvertrag geltende Recht zu wählen. Sofern 
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, untersteht dieser Versicherungsvertrag dem 
Schweizer Recht und der ausschliesslichen Zuständigkeit der Schweizer Gerichte. 
 
Vertragsbestimmungen, die mit dem Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag 
vom 2. April 1908 unvereinbar sind, werden so abgeändert, dass sie gesetzeskonform sind. 
 
Eine Person, die nicht Vertragspartei ist, hat nach dem englischen Vertragsgesetz (Rechte von 
Drittparteien) von 1999 [Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999] kein Recht, eine Bestimmung 
dieses Vertrags durchzusetzen; dies berührt jedoch nicht Rechte oder Rechtsmittel einer dritten 
Partei, die ausserhalb dieses Gesetzes bestehen oder verfügbar sind. 
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Definitionen 
 
Wenn die folgenden Wörter in Fettschrift erscheinen, haben sie die nachstehend angegebenen 
Bedeutungen. 
 
Verkaufsrennen 

 
bezeichnet ein Claiming-, Verkaufs-, Auktions-, Kombinations- oder 
anderes Rennen, bei dem sich der Eigentumsanteil an dem Pferd ändern 
kann. 

 
Pferd 

 
bezeichnet das im Police bezeichnete Pferd bzw. Pferde, an 
dem/denen ganz oder teilweise eine finanzielle Beteiligung besteht, 
und zwar im Umfang dieser Beteiligung.  

 
Humane Tötung 

 
bedeutet, dass das Pferd eine Verletzung erleidet oder an einer 
übermässig schmerzhaften Krankheit leidet und ein von uns ernannter 
Tierarzt zuerst eine Bescheinigung ausgestellt hat, dass das Leiden 
des Pferdes unheilbar und so übermässig ist, dass aus humanen 
Gründen eine sofortige Tötung geboten ist; oder 
 
dass das Pferd eine Verletzung erleidet und ein von Ihnen ernannter 
Tierarzt zuerst eine Bescheinigung ausgestellt hat, dass das Leiden 
des Pferdes unheilbar und so übermässig ist, dass aus humanen 
Gründen eine sofortige Tötung geboten ist, ohne die Einsetzung eines 
Tierarztes durch uns abzuwarten.  
 

Angemessener Marktwert bezeichnet den Preis, zu dem der Besitz des Pferdes zwischen einem 
kaufbereiten Käufer und einem verkaufsbereiten Verkäufer wechseln 
würde, wobei keiner von beiden unter einem Zwang zu kaufen oder zu 
verkaufen steht und beide über eine angemessene Kenntnis der 
relevanten Fakten verfügen. 

  
Medikamente bezeichnet Arzneimittel, Hormone, Vitamine, Proteine oder andere 

Substanzen, die dem Pferd gemäss der Anweisung eines Tierarztes 
verabreicht werden, und bei denen es sich nicht um reine Futtermittel 
oder Getränke handelt. 
 

Versicherungsperiode bezeichnet die Zeit, für welche diese Versicherung abgeschlossen wird, 
wie im Police ausgewiesen. 

  
Obduktion bezeichnet die Untersuchung des Pferdes nach seinem Tod, 

einschliesslich einer Nekropsie, die von einem Tierarzt durchgeführt 
wird, insbesondere, um die Identität, die Todesursache oder den Grund 
für die humane Tötung des Pferdes festzustellen. 
 

Police das Dokument, in dem Ihr Name, die versicherten Pferde und die 
Versicherungssummen sowie die Versicherungsperiode angegeben 
sind.  
 

Tierarzt bezeichnet einen Tierarzt oder Veterinär mit einer aktuell gültigen 
Zulassung, die von der zuständigen Regierungsbehörde ausgestellt 
wurde und ihm die Ausübung der Veterinärmedizin gestattet. 
 

Wir/uns/unser bezeichnet die Underwriter von Lloyd's, die einen Anteil an dieser 
Versicherung haben. 

 
Sie/Ihr/Versicherter 

 
die Partnerschaft, Körperschaft, Organisation oder Person(en), die im 
Police ausgewiesen ist/sind, einschliesslich deren Familie, Vertreter, 
Agenten, Mitarbeiter, Verwahrer oder andere Personen, in deren 
Besitz, Gewahrsam oder Kontrolle sich das Pferd befindet. 



 

 
Ihr Makler der Versicherungsmakler oder Versicherungsvermittler, der diese 

Versicherung in Ihrem Namen abgeschlossen hat.  

Wichtige Informationen 
 

Das vorliegende Dokument, der Police und etwaige Nachträge stellen Ihre Versicherungsunterlagen 
dar. 
 
In diesen Versicherungsunterlagen werden die Bedingungen des Versicherungsvertrags zwischen 
Ihnen und uns festgelegt. Bitte lesen Sie das gesamte Dokument sorgfältig durch und bewahren Sie 
es an einem sicheren Ort auf. 
 
Es ist wichtig, dass Sie: 
 

• überprüfen, ob die in ihrer  Police enthaltenen Informationen zutreffend sind. Siehe den 
Abschnitt „Informationen, die Sie uns gegeben haben“ auf Seite 3; und 

 

• alle Ihre Pflichten im Rahmen der Versicherung erfüllen, einschliesslich der nachstehenden 
wichtigen Bedingungen und der Dinge, die Sie im Schadensfall erledigen müssen (auf Seite 7). 

 
Sollten Sie dies nicht tun, so könnte Ihr Schaden nicht bezahlt oder der zu zahlende Betrag reduziert 
werden oder wir könnten diese Versicherung so behandeln, als hätte sie für dieses Pferd nie existiert. 

 

Wichtige Bedingungen 
 

1. Zu Beginn dieser Versicherung für das Pferd muss – abgesehen von den Bedingungen, die 
vollständig und korrekt offengelegt und von uns schriftlich akzeptiert wurden – das Pferd sich 
bei guter Gesundheit befinden und frei von Verletzungen, Erkrankungen, Krankheiten oder 
Beeinträchtigungen oder physischen Abnormitäten jeglicher Art sein. 

 
Dies gilt auch in Bezug auf: 

 
a) zusätzliche Versicherungssummen auf das bereits versicherte Pferd; und/oder 

 
b)  ein Pferd, das dieser Versicherung hinzugefügt wird; und/oder 

 
c) andere Erweiterungen oder Zusätze zur Deckung. 

 
In jedem der obigen Fälle a), b) oder c) muss diese Bedingung zum Datum dieser Erhöhung, 
dieses Zusatzes oder einer anderen Erweiterung oder einem anderen Zusatz zur Deckung erfüllt 
sein. 

 
2. Unsere Annahme einer Veterinärbescheinigung oder Gesundheitserklärung, wenn eine solche 

Erklärung von uns als zufriedenstellender Ersatz für eine Veterinärbescheinigung akzeptiert 
wurde, die in Zusammenhang mit Ihrem Vorschlag für die Versicherung oder eine Erweiterung 
oder einen Zusatz zur Deckung in Bezug auf das Pferd vorgelegt wurde, verringert oder 
beseitigt nicht das Erfordernis der vollständigen Erfüllung von Bedingung 1 in Bezug auf das 
Pferd. Falls wir jedoch eine Veterinärbescheinigung oder Gesundheitserklärung als 
zufriedenstellenden Ersatz für eine Veterinärbescheinigung akzeptiert haben, so obliegt uns 
die Beweislast dafür, dass das Pferd zu Beginn des Versicherungsschutzes für das Pferd im 
Rahmen dieser Versicherung nicht bei guter Gesundheit oder frei von Erkrankungen, 
Krankheiten, Lahmheit, Verletzungen oder physischen Beeinträchtigungen jeglicher Art war. 

 
3. Sie müssen dem Pferd jederzeit die angemessene Pflege und Aufmerksamkeit zuteilwerden 

lassen und alles Mögliche unternehmen, um die von dieser Versicherung abgedeckten Schäden 
zu vermeiden oder möglichst gering zu halten. 

 
4. Im Falle einer Krankheit, Erkrankung, Lahmheit, Verletzung, eines Unfalls oder einer 

physischen Beeinträchtigung jeglicher Art eines Pferdes müssen Sie unverzüglich und auf Ihre 



 

Kosten einen Tierarzt beauftragen und – falls dies von uns verlangt wird – die Verbringung des 
Pferdes zur Behandlung gestatten. Sie müssen ausserdem unverzüglich Ihren Makler 
benachrichtigen. Ihr Makler kann ebenfalls in unserem Namen einen Tierarzt beauftragen, 
wenn dies für notwendig erachtet wird. 

 
5. Sie müssen der alleinige Eigentümer des Pferdes sein oder eine finanzielle Beteiligung an dem 

Pferd besitzen. Der Schutz des Pferdes durch diese Versicherung entfällt unverzüglich, sobald 
Sie es verkaufen oder wenn Sie sich von Ihrer Beteiligung an ihm trennen, sei es vorübergehend 
oder dauerhaft. Für Verkäufe bei öffentlichen Auktionen bleibt diese Versicherung in Kraft, bis 
der Kaufvertrag gemäss Verkaufsbedingungen des Auktionators erfüllt wurde, und zwar bis zu 
höchstens zehn (10) Tagen nach dem Datum der Auktion. 

 
6. Das Pferd muss während der gesamten Versicherungsperiode innerhalb der in der Police 

angegebenen geografischen Grenzen verbleiben;  
 
7. Sie müssen Ihren Makler vor dem Tag des Eingriffs informieren, falls das Pferd zu Zwecken der 

Kastration oder Sterilisierung operiert werden soll. 
 

Informationen, die Sie uns gegeben haben  
 

Bei der Entscheidung, diese Versicherung zu akzeptieren, sowie bei der Festlegung der Bestimmungen 
und der Prämie haben wir uns auf die Informationen verlassen, die Sie uns gegeben haben. Sie 
müssen die von uns gestellten Fragen sorgfältig beantworten und sicherstellen, dass alle 
angegebenen Informationen richtig und vollständig sind. 
 
Falls wir feststellen, dass Sie uns vorsätzlich falsche oder irreführende Informationen gegeben haben, 
sind wir berechtigt, die Police schriftlich zu kündigen und alle Ansprüche abzulehnen. 
 
Falls wir feststellen, dass Sie bei der Bereitstellung der Informationen, auf die wir uns bei der 
Annahme dieser Versicherung und der Festlegung der Bedingungen und der Prämie verlassen haben, 
nachlässig waren, sind wir berechtigt die Versicherung gemäss Schweizerischen Bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 zu kündigen oder die Bedingungen anzupassen. 
 

 
Wir oder Ihr Makler werden Ihnen unter Ihrer in der Police angegebenen Postadresse schreiben, falls 
wir beabsichtigen: 

 
 

• die Bedingungen Ihrer Versicherung ändern zu müssen; oder 
 

• verlangen, dass Sie mehr für Ihre Versicherung bezahlen.  

 
Mitteilung über Änderungen 
  
Sie müssen unverzüglich Ihren Makler benachrichtigen, falls Sie von Änderungen an den 
Informationen Kenntnis erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die vor oder während 
einer Versicherungsperiode erfolgt sind. Alle Mitteilungen müssen schriftlich, per E-Mail oder 
telefonisch erfolgen. 
 
Änderungen an den Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, könnten dazu führen, 
dass Sie einen Prämienzuschlag zahlen müssen oder wir die Bedingungen Ihrer Versicherung ändern. 
Falls Sie uns nicht darüber benachrichtigen, dass Informationen, die Sie zur Verfügung gestellt haben, 
unzutreffend sind, oder uns nicht über Änderungen benachrichtigen, so kann diese Versicherung 
ungültig werden und wir könnten Ihren Schaden nicht bezahlen oder eine Zahlung könnte verringert 
werden. 
 

 
 
 



 

Änderungen des angemessenen Marktwerts 
 
Sie sollten die in der  Police ausgewiesene Versicherungssumme regelmässig überprüfen, um 
sicherzustellen, dass sie den angemessenen Marktwert des Pferdes korrekt widerspiegelt. 
 
Sie müssen Ihren Makler unverzüglich über eine Änderung des angemessenen Marktwerts des 
Pferdes informieren. Hierzu gehören insbesondere auch Änderungen des angemessenen 
Marktwerts infolge öffentlicher Auktionen, Verkaufsrennen oder Kastration. 

 
Falls das Pferd zu irgendeinem Zeitpunkt während der Versicherungsperiode: 
 

1. für ein Verkaufsrennen angemeldet wird oder an diesem teilnimmt, bei dem Ihre Beteiligung 
an dem Pferd zu einem Preis beansprucht oder verkauft werden könnte, der unter der in der  
Police genannten Versicherungssumme liegt, so wird die Versicherungssumme automatisch 
auf den niedrigsten Betrag reduziert, für den Ihre finanzielle Beteiligung an dem Pferd in 
diesem Rennen hätte beansprucht oder verkauft werden können; oder 

 
2. für eine öffentliche oder private Auktion angemeldet ist, aber nicht verkauft wird und die 

Versicherungssumme für das Pferd das höchste Gebot in dieser Auktion für Ihre finanzielle 
Beteiligung an dem Pferd übersteigt, so wird die im Police angegebene Versicherungssumme 
automatisch bei Auktionsschluss auf das höchste Gebot für Ihre finanzielle Beteiligung an dem 
Pferd reduziert; oder  

 
3. für eine öffentliche oder private Auktion angemeldet wird und die Vertragsbedingungen nicht 

erfüllt werden und/oder der Verkauf nicht abgeschlossen wird, so wird die in der Police 
angegebene Versicherungssumme automatisch entweder reduziert auf: 

      
a) den angemessenen Marktwert zum Zeitpunkt der Auktion unter Berücksichtigung von 

(physischen oder anderen) Mängeln am Pferd, welche den Abschluss des Verkaufs 
verhindert haben; oder 
 

b) den in der  Police angegebenen Betrag,  
      

je nachdem, welcher niedriger ist. 
 
Falls die in der  Police angegebene Versicherungssumme gemäss einer der obigen Bedingungen 
reduziert wird, haben Sie Anspruch auf eine Rückerstattung der Prämie auf den Betrag, um den sich 
die Versicherungssumme reduziert hat, berechnet anteilig auf täglicher Basis ab dem Datum der 
Reduzierung bis zum Ablauf dieser Versicherung, wie im Police angegeben. 

 
Kündigung dieser Versicherung 
 
Sie können diese Versicherung jederzeit durch schriftliche Mitteilung an Ihren Makler kündigen. 
 
Wir können diese Versicherung kündigen, indem wir Sie mit einer Frist von fünfzehn (15) Tagen 
schriftlich benachrichtigen. Diese Möglichkeit haben wir nur in Fällen, gemäss Schweizerischen 
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, welcher folgende Gründe kennt: 
 

• Nichtbezahlung der Prämie 

• Eintritt einer Risikoänderung, die bedeutet, dass wir Ihnen keinen Versicherungsschutz 
mehr gewähren können 

• Teilschaden 

• Mangelnde Zusammenarbeit oder das Versäumnis, von uns verlangte Informationen oder 
Dokumente zu liefern 

   
Diese Aufzählung ist nicht abschliessend. 
 



 

 

 
Rückerstattung der Prämie 
 
Falls diese Versicherung von Ihnen oder uns gekündigt wird, haben Sie Anspruch auf eine 
Rückerstattung der bezahlten Prämie, vorbehaltlich eines Abzugs für die Zeit, während der Sie 
versichert waren. Dies wird auf anteiliger Basis berechnet. Falls Sie beispielsweise sechs (6) Monate 
lang versichert waren, beträgt der Abzug für die Zeit, in der Sie versichert waren, die Hälfte der 
Jahresprämie. 
 
Ein Prämienzuschlag, der während der Versicherungsperiode für zusätzliche Risiken an uns fällig 
ist, wird von uns vollständig einbehalten; hierzu gehören insbesondere chirurgische Eingriffe, 
Transport und Unfruchtbarkeit. 
 
Falls ein Schaden für ein Pferd bezahlt wird, sei es durch Regulierung, Vergleich oder anderes, so 
ist keine Rückerstattung der Prämie fällig. 
 
  



 

Wir bezahlen nicht für: 
 

1. Tod, vorsätzliche Schlachtung oder humane Tötung des Pferdes, die direkt oder indirekt auf 
den Ausbruch oder vermuteten Ausbruch einer Krankheit zurückzuführen sind, wobei das Pferd 
einer staatlichen, öffentlichen oder lokalen Quarantäne- und/oder Beschränkungsverordnung 
im Zusammenhang mit dieser Krankheit unterliegt. 

 

2. Vorsätzliche Schlachtung des Pferdes. 
 

Wir werden jedoch bezahlen, 
 

a) wenn wir der Tötung des Pferdes ausdrücklich zugestimmt haben; oder 
 
b) im Fall der humanen Tötung des Pferdes aus anderen Gründen als einer staatlichen, 

öffentlichen oder lokalen Quarantäne- und/oder Beschränkungsverordnung, wie in Punkt 
1. oben beschrieben; oder 

 
c) wenn das Pferd getötet wird, während es sich an Bord eines Flugzeugs befindet, und diese 

Tötung durch oder auf Anweisung der zu diesem Zeitpunkt für das Flugzeug 
verantwortlichen Person vorgenommen wird und später durch eine beeidigte Erklärung 
von dieser Person bestätigt wird, die besagt, dass das Pferd ihrer Meinung nach 
unkontrollierbar war und somit eine Gefahr für das Flugzeug, die Crew, Passagiere oder 
die Fracht darstellte. 

 
3. Tod oder humane Tötung, die direkt oder indirekt aus oder infolge eines oder mehrerer der 

folgenden Gründe aufgetreten ist, verursacht oder mitverursacht wurde: 
 

a) chirurgischer Eingriff, es sei denn, er wurde von einem Tierarzt vorgenommen, der 
bestätigt, dass der Eingriff einzig und allein aufgrund eines Unfalls, einer Verletzung, 
Erkrankung oder Krankheit, die während der Versicherungsperiode aufgetreten ist, 
erforderlich wurde und in einem Notfall durchgeführt wurde, um das Leben des Pferdes zu 
retten; oder 
 

b)  Verabreichung von Medikamenten, es sei denn, sie wurde von einem Tierarzt (oder von 
diesem angeleiteten erfahrenen Personal) durchgeführt, der bestätigt, dass die 
Verabreichung der Medikamente präventiv erfolgt ist oder aufgrund eines Unfalls, einer 
Verletzung, Erkrankung oder Krankheit, die während der Versicherungsperiode 
aufgetreten ist, erforderlich wurde. 

 
c) vorsätzliche oder absichtliche Verletzung oder strafbare oder absichtliche Handlungen oder 

Tod des versicherten Pferdes 
 
Was ist versichert 
 

Wir werden im Falle des Todes des Pferdes oder seiner humanen Tötung aufgrund eines Unfalls, 
einer Verletzung, Erkrankung oder Krankheit die Zahlung im Hinblick auf den angemessenen 
Marktwert des Pferdes bis zu der in der  Police genannten Versicherungssumme an Sie leisten, sofern 
dieser Unfall, diese Verletzung, Erkrankung oder Krankheit erstmals während der 
Versicherungsperiode auftritt und der Tod wie folgt eintritt: 

 
1.  während der Versicherungsperiode; oder 
 
2.  nur für Jahrespolicen, innerhalb von neunzig (90) Tagen nach Ablauf dieser 

Versicherungsperiode, sofern Sie Ihren Makler während der Versicherungsperiode über 
einen solchen Unfall, eine solche Verletzung, Erkrankung oder Krankheit informiert haben. 
(Siehe „Was Sie tun müssen“ im Abschnitt „Wie ein Anspruch geltend gemacht wird" auf Seite 
7). 

 
Ausschlüsse 
 



 

Unterlassungen durch Sie; oder 
 
d) Ihr Versäumnis, dem Pferd jederzeit die angemessene Pflege und Aufmerksamkeit 

zuteilwerden zu lassen. 
 
e)  die Verwendung des Pferdes zu einem Zweck, der nicht in der Police ausgewiesen ist. 

 
4. Tod oder humane Tötung, die direkt oder indirekt aus oder infolge eines oder mehrerer der 

folgenden Gründe aufgetreten ist, verursacht oder mitverursacht wurde: 
 

a) Kernreaktion, nukleare Strahlung oder radioaktive Kontamination; oder 
 
b)  Beschlagnahme, Verstaatlichung oder Requisition durch oder auf Anordnung einer 

Regierungsstelle, öffentlichen oder lokalen Behörde oder einer Person oder Organisation, 
die über die Gerichtsbarkeit in dieser Sache verfügt oder diese beansprucht; oder 

 
c) Krieg, Invasion, Handlungen ausländischer Feinde, Feindseligkeiten (mit oder ohne 

Kriegserklärung), Bürgerkrieg, Rebellion, Revolution, Aufstand, militärische oder 
widerrechtliche Machtübernahme, Streiks, Aufstände oder bürgerliche Unruhen; oder 

 
d) Cyber Vorfälle aller Art 
 
e) Ansprüche aller Art im Zusammenhang mit Coronavirus 

 
5. Obduktionskosten (siehe „Was Sie tun müssen“ im Abschnitt „Wie ein Anspruch geltend 

gemacht wird“ im folgenden Abschnitt). 

 
Wie ein Anspruch geltend gemacht wird 
 
Was Sie tun müssen 
 
Im Falle einer Krankheit, Erkrankung, Lahmheit, Verletzung, eines Unfalls oder einer physischen 
Beeinträchtigung jeglicher Art eines Pferdes müssen Sie unverzüglich und auf Ihre Kosten einen 
Tierarzt beauftragen und – falls dies von uns verlangt wird – die Verbringung des Pferdes zur 
Behandlung gestatten. Sie müssen ausserdem unverzüglich Ihren Makler benachrichtigen. Ihr Makler 
kann ebenfalls in unserem Namen einen Tierarzt beauftragen, wenn dies für notwendig erachtet 
wird. 
 
Im Falle des Todes oder der humanen Tötung eines Pferdes müssen Sie: 
 

1. unverzüglich auf Ihre Kosten einen Tierarzt damit beauftragen, die Identität des Pferdes und 
die Todesursache zu bestätigen (oder im Fall der humanen Tötung den Grund, warum die 
humane Tötung erforderlich war). Hierzu ist eine Obduktion erforderlich, sofern wir nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbaren. DIE KOSTEN FÜR DIE OBDUKTION MÜSSEN VON IHNEN 
GETRAGEN WERDEN. 

 
2. so schnell wie möglich Ihren Makler informieren und vollständige Details über die Geschehnisse 

angeben sowie andere Informationen liefern, die wir verlangen können. Ihr Makler kann 
ebenfalls in unserem Namen einen Tierarzt beauftragen, wenn dies für notwendig erachtet 
wird. 

 
3. ein detailliertes Schadenformular und eine Freistellungserklärung innerhalb von sechzig (60) 

Tagen nach dem Tod oder der humanen Tötung des Pferdes bei uns einreichen. 
 
Falls Sie die obigen Bedingungen nicht erfüllen, kann es sein, dass wir Ihren Schaden nicht bezahlen 
oder eine Zahlung reduziert wird. 
 
 



 

Sie müssen bei der Untersuchung und Regulierung eines tatsächlichen oder potenziellen Schadens 
jederzeit mit uns und unseren Vertretern zusammenarbeiten, indem Sie:  
 

a) unverzüglich auf Aufforderung durch uns oder unsere Vertreter Zugang zu Person(en), Kopien 
und Originalen aller tierärztlichen Unterlagen gewähren, ob diese von Ihnen oder von 
Tierärzten, in deren Besitz, Gewahrsam oder Kontrolle sich das Pferd befindet, aufbewahrt 
werden, falls dies von uns oder unseren Vertretern verlangt wird; und 

 
b)  unverzüglich auf Aufforderung durch uns oder unsere Vertreter alle Informationen im 

Zusammenhang mit dem Zustand, der Vorgeschichte, der Leistung, dem Wert oder anderen 
Daten des Pferdes liefern, die wir oder unsere Vertreter angemessen verlangen können; und 

 
c) anderweitig alle angemessenen Vorkehrungen treffen, um alles zu bewahren, was sich als 

Beweismittel im Zusammenhang mit einem tatsächlichen oder potenziellen Schaden als 
notwendig oder nützlich herausstellen könnte, und solche Beweismittel aufzubewahren, bis 
wir oder unsere Vertreter die Gelegenheit zur Einsichtnahme hatten. 

 
d) sich Vernehmungen unter Eid unterziehen, falls dies von uns oder unseren Vertretern verlangt 

wird; 
 
Falls uns durch eine mangelnde Kooperation Nachteile entstehen, so kann Ihr Anspruch für nichtig 
erklärt werden oder wir können die von uns bezahlte Summe im Umfang dieses Nachteils reduzieren. 
 
 
Nachdem Sie von uns die Erlaubnis dazu erhalten haben, veranlassen Sie die Beseitigung und 
Entsorgung der Überreste des Pferdes auf Ihre Kosten. Wir haben Anspruch auf den Anteil, der über 
die Beseitigungs- und Entsorgungskosten hinausgeht und an Sie gezahlt wird, falls die Überreste 
verkauft werden. 

 
Strittiger angemessener Marktwert 

 
Wenn wir schriftlich die Gültigkeit eines Anspruchs bestätigt haben, jedoch zwischen Ihnen und uns 
eine Streitfrage im Hinblick auf den angemessenen Marktwert des Pferdes, der von uns zahlbar 
ist, bestehen bleibt, so haben Sie die Möglichkeit, das nachstehende Streitbeilegungsverfahren zu 
befolgen.  

 
1. Sie wählen eine einzige Person aus einer von uns zur Verfügung gestellten Liste mit 

mindestens vier (4) und höchstens sechs (6) Personen, die über die entsprechende Expertise 
in Bezug auf Pferde verfügen, wobei die Liste zum Zeitpunkt der Auswahl aktuell ist.  

 
2. Innerhalb von achtundzwanzig (28) Tagen, nachdem Sie uns über die ausgewählte Person 

benachrichtigt haben, werden Sie und wir dieser Person und uns gegenseitig Beweismittel 
und Eingaben zum Wert vorlegen; anschliessend hat jede Partei jeweils vierzehn (14) Tage 
Zeit, um auf diese Eingaben zu reagieren. Die ernannte Person wird dann den angemessenen 
Marktwert des Pferdes begründet festlegen; 

 
3. Wir erklären uns bedingungslos damit einverstanden, die Entscheidung der ernannten Person 

zu akzeptieren. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, die Entscheidung anzunehmen. 
 
4. Sollten Sie die Entscheidung der ernannten Person annehmen, so bezahlen wir innerhalb von 

einundzwanzig (21) Tagen nach der Festlegung des Marktwerts den durch die ernannte Person 
festgelegten Betrag bis zu maximal der Höhe der in der  Police ausgewiesenen 
Versicherungssumme an Sie. 

 
5. Sollten Sie die Entscheidung der ernannten Person nicht akzeptieren oder sollten Sie die 

Möglichkeit des vorstehenden Streitbeilegungsverfahrens ablehnen, so haben Sie dennoch das 
Recht, den auf Seite 8 beschriebenen Beschwerdeprozess zu befolgen.  

 



 

6. Die Kosten für die Festlegung des Marktwerts durch die ernannte Person werden von Ihnen 
und uns zu gleichen Teilen getragen. 

 
7. Sollten Sie die Entscheidung der ernannten Person akzeptieren, so werden wir Ihren Anteil 

an der Gebühr der ernannten Person von Ihrer Schadenzahlung abziehen.  

 
Betrügerische Ansprüche 

Falls Sie oder eine in Ihrem Namen tätige Person einen Anspruch geltend macht und weiss, dass 
dieser im Hinblick auf die Summe oder anderweitig falsch oder betrügerisch ist, so wird diese 
Versicherung ungültig. Dies bedeutet, dass wir den betrügerischen oder falschen Anspruch oder 
einen späteren Anspruch nicht bezahlen werden.  

Regelungen für die Beschwerdebearbeitung  

Jede Beschwerde sollte zunächst an The Complaints Department, Tokio Marine Kiln, 20 Fenchurch 
Street, London, EC3M 3BY. Email: complaints@tokiomarinekiln.com. Tel: +(44) 207 886 9000 
gerichtet werden. 

Der  Lloyd’s Managing Agent, Tokio Marine Kiln, bzw. die von ihm zur Entscheidung über Ihre 
Beschwerde in seinem Namen eingesetzte, oben genannte Partei wird den Eingang Ihrer 
Beschwerde schriftlich bestätigen.  

Der Lloyd’s Managing Agent, Tokio Marine Kiln, oder die von ihm zur Entscheidung über Ihre 
Beschwerde in seinem Namen eingesetzte, oben genannte Partei, wird bemüht sein, Ihnen die 
Entscheidung hinsichtlich Ihrer Beschwerde innerhalb von acht Wochen nach Einreichung der 
Beschwerde schriftlich zukommen zu lassen. 

Wenn Sie mit der endgültigen Entscheidung der oben angeführten Partei nicht zufrieden sind oder 
innerhalb von acht Wochen nach Einreichung Ihrer Beschwerde keine endgültige Entscheidung 
erhalten haben, sind Sie berechtigt, Ihre Beschwerde an den Ombudsman of Private Insurance 
(Ombudsmann der Privatversicherung) zu richten. Die Kontaktdaten lauten wie folgt: 

Hauptniederlassung und Niederlassung für deutschsprachige Personen: 

Ombudsman of Private Insurance 
In Gassen 14 
Postfach 181 
8024 Zürich  
Schweiz 
Tel.: 044 211 30 90 
Fax: 044 212 52 20 
E-Mail: help@versicherungsombudsman.ch 

Niederlassung für französischsprachige Personen 

Ombudsman of Private Insurance 
Chemin des Trois-Rois 2 
Case postale 5843 
1002 Lausanne 
Schweiz 
Tel.: 021 317 52 71 
Fax: 021 317 52 70 
E-Mail: help@ombudsman-assurance.ch 

mailto:complaints@tokiomarinekiln.com
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Niederlassung für italienischsprachige Personen:  

Ombudsman of Private Insurance 
Via Giulio Pocobelli 8 
Casella postale 
6903 Lugano 
Schweiz 
Tel.: 091 967 17 83 
Fax: 091 966 72 52 
E-Mail: help@ombudsman-assicurazione.ch 

Die oben dargelegten Beschwerdebearbeitungswege gelten unbeschadet Ihrer gesetzlichen Rechte. 

 
Entschädigung 
 
Lloyd's Versicherer sind durch das Financial Services Compensation Scheme (FSCS) abgedeckt. Sie 
haben vielleicht Anspruch auf eine Entschädigung aus dem FSCS, falls ein Lloyd's Versicherer nicht in 
der Lage ist, seine Pflichten Ihnen gegenüber im Rahmen dieser Versicherung zu erfüllen.  
 
Falls Sie Anspruch auf Entschädigung gemäss dem FSCS haben, so sind die Höhe und der Umfang dieser 
Entschädigung von der Art der vorliegenden Versicherung abhängig. Weitere Informationen zum FSCS 
erhalten Sie beim Financial Services Compensation Scheme (10th Floor, Beaufort House, 15 St. 
Botolph Street, London EC3A 7QU) sowie auf der Website: www.fscs.org.uk. 

 
Die Auswirkung einer anderen Versicherung 
 
Falls Sie zum Zeitpunkt des Todes oder der humanen Tötung des Pferdes eine andere Versicherung 
für das Pferd abgeschlossen haben (unabhängig davon, ob diese Versicherung gültig oder betreibbar 
ist oder nicht), so werden wir keinen Schaden bezahlen, es sei denn, wir haben uns einverstanden 
erklärt, die andere Versicherung als Nachtrag zu dieser Versicherung zu behandeln. 
 
Falls wir vereinbart haben, die andere Versicherung als Nachtrag zu dieser Versicherung zu 
behandeln, so sind wir gemäss dieser Versicherung nur für unseren Anteil am angemessenen 
Marktwert in dem Verhältnis haftbar, das dem Verhältnis dieser Versicherungssumme gegenüber der 
Gesamtsumme der Versicherungsdeckung für das Pferd wegen Todes oder humaner Tötung entspricht 
(unabhängig davon, ob diese gültig oder betreibbar ist oder nicht), und zwar bis zum Maximum der 
in der Police ausgewiesenen Versicherungssumme. 

 
Unsere Rechte 
 
Wir können jegliche Massnahme ergreifen, die wir für erforderlich halten, um Ihre Rechte oder 
unsere Rechte gemäss dieser Versicherung durchzusetzen. Falls wir eine Zahlung im Rahmen dieser 
Versicherung leisten, haben wir Anspruch auf alle Ihre Rechte und Rechtsbehelfe gegen eine 
beliebige Partei und es ist uns gestattet, in Ihrem Namen auf unsere Kosten zu klagen. 
    

 Sie müssen alle Dokumente vorlegen und uns sämtliche Unterstützung gewähren, die wir verlangen 
können, um diese Rechte und Rechtsbehelfe zu sichern. Sie dürfen nichts tun, was Rechte gegen 
eine Drittpartei oder Drittparteien gefährdet oder zum Erlöschen bringt, und Sie müssen alle 
erforderlichen Schritte ergreifen, um diese Rechte zu bewahren. 
 
Wir haben Anspruch auf alle Erstattungen von Drittparteien, bis die Höhe unserer Zahlung im 
Rahmen dieser Versicherung vollständig erfüllt wurde, zzgl. etwaiger Ansprüche auf erwirtschaftete 
Zinsen ab dem Datum der Bezahlung eines Schadens, bevor ggf. Gelder an Sie für den nicht 
versicherten Schaden bezahlt werden. 
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Beträge oder Vermögenswerte, die Sie erhalten und an uns zahlbar sind, müssen für uns 
treuhänderisch verwahrt werden und unverzüglich nach Erhalt an uns bezahlt und/oder übergeben 
werden. 

 

Datenschutz 
 
Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen werden von uns in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes von 1998 behandelt. Zum Zwecke der Ausstellung dieser 
Versicherung und der Bearbeitung von Ansprüchen oder Beschwerden kann es nötig sein, dass wir 
bestimmte Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, an andere Parteien übergeben. 

 
Sanktionen 
 
Wir werden keine Leistungen gemäss dieser Versicherung im Hinblick auf die Gewährung des 
Versicherungsschutzes, die Bezahlung eines Schadens oder die Bereitstellung einer Leistung 
gewähren, wenn dadurch eine Sanktion, ein Verbot oder eine durch Gesetz oder Vorschrift 
auferlegte Beschränkung verletzt würde. 



 

ERGÄNZUNGSDECKUNG: DIEBSTAHL 
 

 

Was ist versichert 
 

Vorbehaltlich aller Bestimmungen und Konditionen dieser Versicherung und der nachstehenden 
zusätzlichen wichtigen Konditionen zahlen wir an Sie im Falle von Verlusten, die während der 
Versicherungsperiode auftreten aufgrund von: 
 

1. Diebstahl des Pferdes; oder 
 
2. Tod oder humaner Tötung des Pferdes, die sich direkt aus dem Diebstahl des Pferdes 

ergeben. 

 
Was ist nicht abgedeckt 
 
Wir werden für keinen Schaden bezahlen, der sich direkt oder indirekt: 

 
1. ergibt aus dem ungeklärten Verschwinden, Entkommen oder dem freiwilligen Verzicht auf 

den Besitz oder Rechtstitel am Pferd, der daraus resultiert, dass Sie durch Betrug, Tricks 
oder ähnliche Vorspiegelung falscher Tatsache dazu verleitet wurden; oder 
 

2. im Zusammenhang mit einem Embryo einer Stute oder eines ihrer Fohlen steht, es sei denn, 
der Embryo oder das Fohlen sind separat in der  Police aufgeführt. 

 

Zusätzliche wichtige Konditionen  
 
Falls Sie gegen folgende wichtige Konditionen verstossen, kann Ihr Anspruch dadurch nichtig oder 
der zu zahlende Betrag reduziert werden. 
  

a) Vor dem Versicherungsbeginn darf es keinen Diebstahl oder versuchten Diebstahl in Bezug auf 
Ihren Pferdebesitz und keine Bedrohung gegen Sie oder Ihren Pferdebesitz, unabhängig 
davon, ob dieser versichert, anderswo versichert oder nicht versichert ist, gegeben haben. 

 
b) Wir werden für einen Verlust des Pferdes durch Diebstahl erst neunzig (90) Tage, nachdem 

uns der Vorfall gemeldet wurde, bezahlen und auch dann nur in dem Fall, dass das Pferd 
während dieser Frist nicht wieder aufgefunden wurde. 

 
c) Sie müssen den Diebstahl des Pferdes unverzüglich uns und der lokalen Polizei melden und 

deren Anweisungen befolgen. 
 
d) Falls Sie Lösegeld zahlen oder zu zahlen versprechen oder eine ähnliche Zusicherung dieser 

Art an eine Drittpartei abgeben, wird diese Versicherung vollumfänglich und bezüglich aller 
Pferde nichtig. 

 
e) Im Falle eines Schadens im Rahmen dieser Versicherung bezahlen wir an Sie den 

angemessenen Marktwert des Pferdes zum Zeitpunkt des Diebstahls, und zwar maximal bis zu 
der in der  Police genannten Versicherungssumme. 

 
f) Im Falle einer Zahlung im Rahmen dieser Versicherung behalten wir uns das Recht vor, den 

Rechtstitel und Besitz des Pferdes zu übernehmen, falls es später wieder aufgefunden wird. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ZWÖLF MONATE NACHDECKUNG 
(Nachtrag zu Lloyd’s Pferdeversicherung (GB)) 

 
Wörter, welche in Fettschrift erscheinen sind im Versicherungsvertrag definiert. 

 
Was ist versichert 

 
Dieser Nachtrag unterliegt allen Bestimmungen und Konditionen des Versicherungsvertrages, welcher 

diese erweiterte Deckung betrifft. Nach der Erneuerung dieser Versicherung mit uns und der 

Bezahlung der zusätzlichen Prämie wird vereinbart, dass die im Versicherungsvertrag erwähnte 

Nachdeckung von 90 (neunzig) Tagen um den Zeitraum verlängert wird, bis der Unfall, die Verletzung 

oder die Krankheit des Pferdes nicht mehr lebens-bedrohlich ist, im Maximum aber um 275 

(zweihundertfünfundsiebzig) Tage nach Ablauf der ursprünglichen 90 (neunzig) Tage.  

 

Zusatzbedingung 
 

Im Falle, dass das Pferd zum Zeitpunkt des Ablaufs der ursprünglichen 90 Tage Nachdeckung über 13 

(dreizehn) Jahre alt ist, gelten die folgenden Kürzungen der Todesfallversicherungssumme gemäss 

Police: 

 

25% bei 14-jährigem Pferd, 

33% bei 15-jährigem Pferd, 

40% bei 16-jährigem Pferd, und 

50% bei 17-jährigem Pferd. 

 

Nicht versichert 
 

Dieser Nachtrag gilt nicht für Pferde, welche zum Zeitpunkt des Ablaufs der ursprünglichen 90 Tage 

Nachdeckung über 18 (dreizehn) Jahre alt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wortlaut des englischen Originals hat Vorrang. 

 
 
 
 



 

 
 

 
Die in diesem Versicherungsvertrag erwähnte Syndikatsübersicht [Table of Syndicates] folgt:- 
 

 
 
In diesem Versicherungsvertrag sind unsere Syndikatsnummer und die Beteiligungen in der 
beigefügten Übersicht ausgewiesen. Wir verpflichten uns getrennt und nicht gesamtschuldnerisch, 
d.h. im Falle eines Schadens ist jeder von uns (und unsere Verwalter und Bearbeiter) nur für den 
eigenen Anteil der Beteiligung seines Syndikats an dem Risiko verantwortlich.  
 
Sie oder Ihr Vertreter kann den Namen von jedem von uns und unsere jeweiligen Anteile durch einen 
Antrag bei Market Services, Lloyd’s, One Lime Street, London EC3M 7HA erfahren. 
 
Der Geschäftsführer [General Manager] von LPSO ist befugt, diesen Versicherungsvertrag im Namen 
von jedem von uns zu unterschreiben und auszustellen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LLOYD'S POLICENBÜRO 
Geschäftsführer  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wir sind von der Prudential Regulation Authority bevollmächtigt und werden von der Financial 
Conduct Authority und der Prudential Regulation Authority reguliert. Unsere 
Firmenreferenznummer(n) und sonstige Angaben sind im Financial Services Register unter 
www.fca.org.uk zu finden. 
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